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CHEMNITZ
Siehe unter: C.4.1. Chemnitz

CORVEY

I. Das 823 von Ludwig dem Frommen mit
den übl. Privilegien einer Reichsabtei, Immu-
nität, Königsschutz und freier Abtswahl ausge-
stattete C., dessen Name die neue Gründung
(die Nachfolgerin eines bereits 815 geschaffe-
nen cella Hethis im Solling) auf das Mutterkl.
Corbie verweist, war eines der bedeutendsten
Kl. des fränk. und des otton. Reiches. Von Kri-
sen unterbrochen spielte die Abtei bis in das frü-
he 13. Jh. hinein eine wichtige Rolle in der
Reichspolitik, was sich in dem Abbatiat des Be-
raters Konrads III., Abt Wibald von Stablo und
C. (1146–58) personifizieren läßt. Seit dem aus-
gehenden 12. Jh. wird der Abt zu den Fs.en, den
principes des Reiches gezählt. Eine schismat.
Abtswahl i. J. 1216, große Schulden und das po-
lit. Scheitern Abt Hermanns von Holte (1223–
55) in seiner Auseinandersetzung mit der Kurie
begründeten den langanhaltenden polit. und
wirtschaftl. Niedergang des Kl.s, das 1501 nur
noch vier Mönche zählte. Das ist insofern typ.
für das späte MA und das Schicksal vieler Ab-
teien, weil dem Adel die monast. Lebensform
fremd geworden waren. Erst im 16. Jh., als die
Abtei an der kathol. Lehre festhielt, kam es zur
Aufnahme nichtadeliger Konventualen.

II. Von der Entwicklung einer nennenswer-
ten Residenzkultur ist angesichts des Nieder-
gangs der Abtei seit dem 13. Jh. nicht zu spre-
chen, zumal schon im hohen MA auch räuml.,
eine Stadtwerdung des Vorwerks C. verhin-
dernd, Kl. und ministerial. Verwaltung getrennt
waren. Die Höfe der C.er Ministerialität waren
seit dem späten 12. und 13. Jh. gezielt außerhalb
des Klosterbezirks in Höxter angelegt worden.
Dennoch hatte C. für die Ausbildung der Hof-
organisation insofern eine Bedeutung gehabt,
als Abt Hermann 1223 auf dem Würzburger
Hoftag die reichsrechtl., alsbald von Bischofs-
kirchen übernommene Klarstellung erreichte,
daß die vier Hofämter, Truchseß, Marschall,
Kämmerer und Schenk eine Sonderstellung in-
nerhalb der klösterl. Ministerialität besäßen.

Während beim Tode eines Abtes ansonsten alle
ministerial. Ämter vakant wurden, blieben diese
vier Hauptämter, die Rechtskontinuität wah-
rend, bestehen und ihr Besitz durfte nicht ent-
fremdet werden.

Auch die allmähl. Konsolidierung der Abtei,
die sich 1501 der Bursfelder Kongregation ange-
schlossen hatte, führte nicht zu einer Residenz-
kultur; die räuml. Trennung zw. Kl. und Stadt
Höxter war jetzt, da Höxter evangel. wurde,
auch durch eine, die Residenzbildung verhin-
dernde konfessionelle Trennung vertieft wor-
den.

Obwohl zur klösterl. Grundherrschaft zw.
80 bis 100 Pfarrkirchen gehörten, war die Er-
hebung der Abtei zum Fbm. 1794 eine polit. und
keine kirchl. Entscheidung, in die nicht nur
Papst und Kölner Nuntius, sondern auch Ks.
und Reichsinstanzen eingriffen. Ermöglicht
wurde die Erhebung zum Bm., nachdem 1779
der jahrelange Streit um die Exemtion des Kl.s
durch einen für C. günstigen Vergleich abge-
schlossen worden war. 1803 wurde das neue
Fürstbm. aufgehoben.
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DISENTIS

I. Benediktinerkl. im Vorderrheintal (Grau-
bünden). Seit dem frühen 9. Jh. Reichskl. 1127
von Papst Honorius II. unter röm. Schutz ge-
nommen. Vom† Churer Bf. Tello erhielt D. 765
seine territoriale Grundausstattung und entwi-
ckelte sich zu einem territorium clausum, zu ei-
nem alpinen Klosterstaat (rätorom. Cadı́ = casa
dei) mit seinem Kerngebiet Tavetsch, D., Me-
dels, Somvix und Truns. Das im W dazugehö-
rende Urserental zw. Furka und Gotthard geriet
im 14. Jh. zunehmend in den Sog Urner Expan-
sionsbestrebungen. 1410 schloß es sich polit.
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Uri an und 1649 wurden die letzten D.er Rechts-
ansprüche abgelöst. Die Absonderung des Ur-
serentals wurde kompensiert im O durch die
Angliederung von Brigels und den Kauf der
Herrschaft Jörgenberg 1472, das 1539/40 aber
bereits wieder abgetreten wurde. Südl. des von
ihm gehüteten Lukmanierpasses besaß D. um-
fangr. Streubesitz bis nach Varese, der ihm von
Ks. Friedrich Barbarossa 1154 bestätigt wurde,
später aber während des Interregnums wieder
verloren ging.

II. In der Cadı́ hatten die Äbte die Hochge-
richtsbarkeit (ius gladii), besaßen das Jagd-, Fi-
scherei-und Zehntrecht, das Marktrecht und das
Bergregal. Die Gotteshausleute waren fron-
pflichtig. Ministerialen, ritterl. (milites) und
nichtritterl. (servientes), unterstützten den Abt in
seiner weltl. Herrschaft. Seit dem 13. Jh. nach-
weisbar ist der Markt am Fest des hl. Placidus
(11. Juli), der bis in die Lombardei Händler an-
lockte. Die einträgl. Bergwerke in Medels und
Truns wurden mehrmals verpachtet. 1531 gin-
gen alle Bergwerke für die Dauer von 101 Jahren
an den Straßburger Goldschmied Erasmus
Krug. Im späten 15. und 16. Jh. förderte D. die
Fischzucht mit dem Aufkauf von Fischrechten
und mit der Pflege eigener Fischteiche. Bis zu
Kg. Konrad III. (1138–52) lag die Klostervogtei
in den Händen des Reichsoberhauptes. Er hat
wohl die Gf.en von Lenzburg-Baden zusätzl. zu
den Reichsvogteien Blenio und Leventina mit
der Reichsvogtei D. belehnt. Im Auftrag der
Lenzburger übte die Familie Torre aus Blenio die
Vogteigewalt aus. 1212/13 ist Heinrich von Sax-
Misox als Vogt tätig. 1285–1402 lag die Vogtei in
der Hand der Gf.en von Werdenberg-Heiligen-
berg, ehe sie von Abt Johannes von Ilanz 1401/02
wieder zurückgekauft wurde. Das rechtl. Ver-
hältnis zum Diözesanbf. in † Chur war seit der
Exemtion durch Papst Nikolaus III. 1278 gere-
gelt. Der Bf. durfte sich nicht in die inneren An-
gelegenheiten des Kl.s einmischen. Er behielt
aber das Bestätigungsrecht bei Abtswahlen, und
sein Marschall hatte den Neugewählten Abt
nach † Chur zu begleiten und nach der Rück-
kehr dessen Reitpferd zu fordern. Als Mit-
gliedskl. der schweiz. Benediktinerkongregati-
on, der D. 1617 beigetreten war, erhielt es 1622
von Papst Gregor XV. die vollständige Exemtion.

chemnitz – corvey – disentis

Die Autonomiebestrebungen der Gemein-
den im 13./14. Jh. machten sich auch in der Cadı́
bemerkbar. Damit verbundene Aufstände (1367
wurde Abt Jakob von Buchhorn von Gotteshaus-
leuten ermordet) zwangen den Abt als Lan-
desfs.en, Konzessionen zu machen und polit.
Mitbestimmung zuzulassen. Ausdruck davon
ist die Entstehung des Fünfzehner Gerichts, das
die Niedergerichtsbarkeit ausübte und unter der
Linde in D. tagte, die am Pfingstmontag tagen-
de Landsgemeinde (rätorom. Cumin) und die
Schaffung des Amtes des Ammanns (rätorom.
Mistrail), eines vom Abt zwar präsentierten, von
der Cadı́ aber gewählten Repräsentanten, der
zw. Abt und Gemeinde zu vermitteln hatte. Im
Urserental hatten die Gotteshausleute seit län-
gerem schon (wohl der großen Distanz zu D.
wg.) einen Ammann, der bei Amtsbeginn aus
der Hand des Abtes »Amt und Gericht« empfing
und dafür zwei weiße Handschuhe zu überbrin-
gen hatte. 1472 regelte ein zw. Abtei und Cadı́
geschlossener Vertrag die Pflichten des Abtes:
Er hatte für die Verpflegung und Bewachung der
Gefangenen aufzukommen und den Wärter-
lohn zu bezahlen. Dem Ammann zur Seite stan-
den ein vom Abt ernannter Schreiber und der
Weibel. Als Bote des Abtes wirkte seit dem 15.
Jh. ein »Pfiffer«. 1395 schlossen sich die am Vor-
derrhein ansässigen Landesherren und Unter-
tanen zum Grauen Bund zusammen. Der Abt
von D. wirkte als ihr Hauptherr. Er betrieb auch
die Vereinigung mit den beiden anderen rät.
Bündnissen, dem Gotteshausbund und dem
Zehngerichtebund.

Während der Reformation war die Weiter-
existenz des Kl.s stark bedroht. 1522 wurde von
Seiten der Cadı́ dem Kl. ein Hofmeister (Kast-
vogt) vorgesetzt, der die Verwaltung und die
Ökonomie zu kontrollieren hatte. 1524/26 ver-
zichtete der Abt im Ilanzer Artikelbrief auf einen
Teil der Frondienste, auf das Jagd- und Fische-
reirecht und auf das Präsentationsrecht bei der
Pfarrstellenbesetzung. Zw. 1536 und 1634 setzte
die Cadı́ die Äbte ein. Zum Preis des gänzl. Ver-
zichts auf die richterl. Gewalt gelang dem Kl. in
der sog. Composition von 1643/48 die teilw. Re-
stitution seiner fürstäbt. Rechte.

Vom 15.–17. Jh. bemühten sich die Äbte re-
gelmässig um die Bestätigung ihrer rfsl. Stel-
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lung. 1413 besuchte Kg. † Sigismund die Abtei.
In den 1540er Jahren entstand vor dem Reichs-
kammergericht ein langwieriger Streit wg. der
Höhe der Einschätzung der Reichs- und Tür-
kensteuer. Aus der Bestätigung durch Ks. †Ma-
ximilian II. 1571 leitete Abt Christian von Ca-
stelberg sogar ein eigenes Münzrecht ab.
1636/37 bestätigten Kg. † Ferdinand II. und Ks.
† Ferdinand III. die Äbte als Rfs.en, worauf Abt
Augustin Stöcklin als sichtbaren Ausdruck fsl.
Selbstbewußtseins dem Klosterwappen (An-
dreaskreuz) ein Schwert beifügte, das aber auf
Druck der Cadı́ bald wieder verschwand. Das
Recht auf die Pontifikalien (Ring und Mitra)
dürften die D.er Äbte von Papst Gregor XI (1370–
78) erhalten haben.

Was die innere Organisation des im SpätMA
durchschnittl. zw. drei und sechs Mönchen zäh-
lenden Konvents angeht, sind neben dem Abt
der Dekan, der Kustos oder Thesaurar, der häu-
fig auch die Bibliothek betreute, der Vestiar, der
Novizenmeister und der Scholar, der Leiter der
Klosterschule, bekannt. Aus der kleinen Schule
erwuchs 1587–96 ein Priesterseminar. Unter-
nehmungsgeist bewies Abt Jakob Bundi, als er
1591/92 eine Jerusalemfahrt unternahm und
darüber einen Reisebericht veröffentlichte, der
in rätorom. Übersetzung in ganz Graubünden
Verbreitung fand. Abt Augustin Stöcklin (1634–
41), Barockhumanist und Historiker, schrieb
Pflichtenhefte für die verschiedenen Klosteräm-
ter. Unter ihm begann der Wiederaufstieg der
Abtei im Geiste des Tridentinums.
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Rolf Dekegel

ECHTERNACH

I. 697/98 Gründung des Kl.s durch den an-
gelsächs. Missionsbf. Willibrord in enger Zu-
sammenarbeit mit der zur austras. Führungs-
schicht gehörenden Äbtissin Irmina von Oeren
und den frühen Karolingern. Spätestens ab 706
karoling. »Hauskloster«. Unter Kg. Pippin III.
(751–68) Privileg der Immunität und des Kö-
nigsschutzes. Bestätigung des Immunitätspri-
vilegs durch Karlmann (768/69), Karl den Gro-
ßen (771/72) und Ludwig den Frommen
(817/27). Seit dem späten 10. Jh. (973) lag die
Vogtei über die Reichsabtei in den Händen des
Luxemburger Grafenhauses. Bes. enge Verbin-
dungen knüpfte das Kl. zu den Saliern, die als
Förderer und Auftraggeber des E.er Skriptori-
ums auftraten (bes. Heinrich III.) und 1056 bzw.
1065 die libertas des Kl.s bestätigten. 1192 be-
stätigte Ks. Heinrich VI. erneut die Reichsun-
mittelbarkeit der Abtei und drängte somit die
Bestrebungen des Ebf.s von † Trier zurück.

Über den Kernbesitz (villa E. sowie umlie-
gende Dörfer) hinaus umfaßte die Grundherr-
schaft Streubesitz im südwestl. Eifelgebiet, im
Raum zw. Untersauer, Alzette und Mosel, in
den Ardennen, an Ober- und Mittelmosel
(Weinbesitzungen) sowie Fernbesitz am Nie-
derrhein, in Nordbrabant, in der Gegend von
Antwerpen, in Seeland und in Holland.

1232 erstmals Belehnung des E.er Abtes mit
der administratio temporalium nachweisbar; Re-
galienleihe durch den Kg. bzw. durch den †
Trierer Ebf. als seinen Vertreter erneut 1243/44
sowie ab 1297 durchgehend belegt. Es findet
sich jedoch kein Nachweis für den Fürstentitel
des E.er Abtes. Die starke Konkurrenz der Gf.en
bzw. Hzg.e von † Luxemburg verhinderte den


